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Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Grundbegriffe der Kommunikations- und Medienethik (Teil 7).  
Von Horst Pöttker

SERIE

„Spricht Pilatus zu ihm: ‚Was ist Wahrheit?’“
Joh 18, 38

Der emphatische Begriff Wahrheit wird gern in religiösen 
oder ideologischen Zusammenhängen verwendet. Der 
Redakteur einer Kirchenzeit-

schrift hatte Beiträge veröffentlicht, 
in denen von den Gräueltaten der 
Kreuzzüge und dem Antisemitismus 
der „Deutschen Christen“ die Rede 
war. Von seinen Herausgebern zur 
Rede gestellt, verteidigte er sich mit 
dem Hinweis, das sei doch die Wahrheit. Darauf musste er sich 
die aggressive Erwiderung anhören, Wahrheit sei das, was der 
Herr Jesus gesagt und getan habe.

Dagegen halten sich Journalist_innen, wenn sie nicht 
noch der Tradition der Gesinnungspublizistik verhaftet sind, 
an einen empirischen Wahrheitsbegriff. Wahr ist nicht, was sie 
glauben, hoffen, wünschen oder für plausibel halten, sondern 
das, von dem die eigene Sinneswahrnehmung oder die anderer 
Menschen bezeugt, dass es stimmt, zutrifft, der Fall ist. 

Weil Wahrnehmung subjektiv ist und trügerisch sein, 
überdies die kommunikative Überlieferung Wahrgenommenes 
verändern kann, gilt im Journalismus das Prinzip der Quellen-
pluralität: Informationen müssen auf der Wahrnehmung von 
mindestens zwei Beobachtern beruhen. Die Gräuel der Kreuz-
ritter und der Antisemitismus der „Deutschen Christen“ las-
sen sich durch zahlreiche Quellen belegen. Dass die Kreuzrit-
ter bekehrungsunwillige Moslems massakriert und Vertreter 
der „Deutschen Christen“ Judenfeindliches geäußert haben, 
stimmt, trifft zu, war der Fall. 
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Für überprüfbare Übereinstimmung faktischer Aussagen 
(Tatsachenbehauptungen, Protokollsätze) mit Sinneswahrneh-
mungen liegt der Qualitätsbegriff Richtigkeit nahe. Wenn Jour-
nalist_innen über ein raumzeitlich identifizierbares Geschehen 
berichten, muss die Berichterstattung richtig sein. Eine unrich-
tige, unzutreffende Nachricht kann nicht wahr sein. Richtigkeit 
ist eine notwendige Bedingung von Wahrheit. Ist sie aber auch 
hinreichend?

Trotz der empirischen Orientierung verliert der Wahr-
heitsbegriff im Journalismus nicht seinen emphatischen Klang. 
Richtigkeit genügt offenbar nicht, damit Berichtetes als wahr 
gelten kann. Wenn ein Fußballreporter die Tore der Heim-
mannschaft schildert, mag das richtig sein, aber wahr kann es 

erst werden, wenn er auch über die Tore des 
Gegners berichtet und am Ende das Spiel-
ergebnis mitteilt. Journalismus in der DDR 
war vor allem deshalb unwahr, weil er nur 
die Tore der Heimmannschaft mitgeteilt, 
nur die Schokoladenseite der eigenen Ge-

sellschaft gezeigt und alles Negative per einseitiger Auswahl 
des (nicht) Mitgeteilten auf die kapitalistischen Systemkon-
kurrenten projiziert hat. Auch die Kritik am Redakteur der Kir-
chenzeitschrift wäre nicht verfehlt, wenn dessen Autoren mit 
dem Anspruch, das Christentum zu charakterisieren, nur über 
Gräuel und Opportunismus und nicht auch über soziale Wohl-
taten und den Münsteraner Bischof von Galen oder die Barmer 
Theologische Erklärung der „Bekennenden Kirche“ berichtet  
hätten.   

Wenn man am Wahrheitspostulat festhält, ist über Rich-
tigkeit hinaus vom Journalismus Vollständigkeit gefordert. Weil 
aber wegen der physischen und mentalen Begrenztheit von 
Kommunikationsprozessen nicht alle Details mitgeteilt werden 
können, wird stattdessen die Qualitätsforderung nach Wieder-
gabe aller wichtigen Fakten gestellt. Allerdings ist auch das un-
befriedigend, weil Relevanz etwas von Kommunikatorseite Zu-
geschriebenes, Subjektives ist, während es sich hier ja um eine 
Qualität handelt, die dem Journalismus von der Welt seiner 
Gegenstände (Objekte) abverlangt wird: eine entscheidende und 
gleichzeitig höchst problematische, kaum messbare Komponen-
te von Wahrheit. Es erscheint vernünftig, sie Angemessenheit zu 
nennen, was aber das zugrundeliegende Dilemma auch nicht 

Wenn man am Wahrheitspostulat 
festhält, ist über Richtigkeit  
hinaus vom Journalismus 
Vollständigkeit gefordert. 

https://doi.org/10.5771/0010-3497-2017-1-85 - Generiert durch IP 216.73.217.147, am 24.04.2026, 05:48:17. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0010-3497-2017-1-85


87

Grundbegriffe: Wahrheit und Wahrhaftigkeit

auflöstufgrund der unvermeidlichen Selektionen, auf denen 
Erkenntnisse und Mitteilungen beruhen, wird öffentliche Kom-
munikation, auch wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen 
dem Wahrheitspostulat folgt, stets von verborgen Bleibendem, 
nicht Mitgeteiltem begleitet. Über nicht Mitgeteiltes und daher 
Unbekanntes sowie dessen (quantitatives und qualitatives) Ver-
hältnis zum Gewussten und Kommunizierten lässt sich aber – 
eben wegen seiner Unbekanntheit – nichts Verlässliches sagen. 
Jede Berichterstattung enthält deshalb subjektive Beimengun-
gen und beruht auf einer normativen Grundlage, die bereits in 
der Auswahl des Mitgeteilten aus der Gesamtheit des Mitteilba-
ren steckt. 

Auch wissenschaftliche Erkenntnistheorie geht davon aus, 
dass in jeder Fragestellung normative Prämissen stecken, die 
die Erkenntnismöglichkeiten der daran orientierten Forschung 
begrenzen. Max Weber hat Wertdiskussionen in der Forschung 
für unentbehrlich gehalten, um Wertprämissen bewusst zu ma-
chen (vgl. Weber 1968, S. 275f.). Entsprechendes gilt für den 
Journalismus. Sogar die Trennung von vermeintlich objektiver 
Nachricht und erkennbar subjektivem Kommentar ist diskuta-
bel, weil sie trügerische Objektivationen begünstigen kann (vgl. 
Pöttker 1999, S. 317-325).  

Mehr oder weniger radikaler, letztlich auf die Erkenntnis-
philosophie Immanuel Kants („Was können wir wissen?“) zu-
rückgehender Konstruktivismus (vgl. Kant 2010) stellt zu Recht 
in Zweifel, ob eine der menschlichen Erkenntnis und Kommu-
nikation vorgegebene Wirklichkeit, die dem empirischen Wahr-
heitsbegriff erst Sinn gibt, überhaupt existiert.

Die Nicht-Existenz der Realwelt ist allerdings ebenso we-
nig beweisbar wie ihr Vorhandensein. Da Menschen die Welt 
nicht nur (zu) beobachten (meinen), sondern 
ihr Leben daraus herstellen, darunter leiden 
(können) und damit zurechtkommen müs-
sen, erscheint es aus pragmatischem Interes-
se vernünftig, von der Existenz einer sinn-
lich wahrnehmbaren Realwelt auszugehen, 
selbst wenn die Sinneswahrnehmung trügen kann. Wie Men-
schen in modernen, hochdifferenzierten, von unzähligen sozi-
alen Kommunikationsbarrieren durchzogenen Gesellschaften 
mit der Realwelt zurechtkommen (können), hängt u. a. davon 
ab, ob und wie es Journalist_innen gelingt, die Kommunikati-

Wie Menschen mit der Realität 
zurechtkommen, hängt davon ab, wie 
es Journalisten gelingt, Barrieren mit 

Informationen zu überbrücken. 
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onsbarrieren mit richtigen und wichtigen, möglichst wahren In-
formationen zu überbrücken und dadurch das gesellschaftliche 
Leben in Gang zu halten. Darin besteht der „Sinn von Öffent-
lichkeit“ (Peters 2007, S. 55-102). 

Wahrheit ist dabei nicht als in der einzelnen Mitteilung 
realisierbare Objektivität, als Substanz zu verstehen, die sich 
schwarz auf weiß nach Hause tragen ließe. Sie ist nur als ein 
kommunikativer Prozess der permanenten Vervollständigung vor-
stellbar, der auf das unerreichbare Ziel der Vollständigkeit 
richtiger Information gerichtet ist. Das entspricht der Erkennt-
nistheorie des kritischen Rationalismus Karl Poppers, die im 
Bemühen um Falsifikation (nicht endgültige Verifikation) das 
den wissenschaftlichen Vervollständigungsprozess in Gang 
haltende Motiv sieht und im Bild des Schiffs, das nie einen si-
cheren Hafen erreicht und auf hoher See repariert und umge-
baut werden muss, das Riskante, Dynamische und Unabschließ-
bare dieses Prozesses zum Ausdruck bringt (vgl. Popper 1966). 

Beim Versuch, das auf den Journalismus zu übertragen, 
kommt der Begriff der Wahrhaftigkeit ins Spiel. Hier gibt es ne-

ben dem Wahrheits- auch ein Aktualitätsge-
bot. Selbstkritisches Bemühen um Falsifika-
tion von Vorannahmen gehört auch bei der 
journalistischen Recherche zur Wahrheits-
suche. Aber anders als in der Wissenschaft 
können solche Bemühungen nicht beliebig 

lange dauern. Gegebenenfalls dürfen oder müssen sie sogar um 
der rechtzeitigen Publikation einer Information willen zurück-
gestellt werden, bevor letzte Zweifel an deren Wert ausgeräumt 
sind.

Mit Wahrhaftigkeit im Journalismus ist deshalb das  
Offenlegen, Bewusstmachen von (momentan noch) bestehen-
den Wahrheitsbeeinträchtigungen gemeint, vor allem in Bezug 
auf die Wahrheitskomponente der Vollständigkeit, wo sie sich 
nie vermeiden lassen. Wahrhaftigkeit kann sich aber auch auf 
die Qualität der Richtigkeit beziehen, z. B. wenn Quellen abwei-
chen oder unsicher erscheinen. 

Das Grundprinzip journalistischer Wahrhaftigkeit ist das 
Deklarieren von (möglichen) Wahrheitsmängeln. Wahrhaftige 
Berichterstattung teilt dem Publikum mit, wer für sie verant-
wortlich ist, vermeidet Anonymität, nennt ihre Quellen, weist 
auf Unstimmigkeiten zwischen ihnen hin, macht Symbolfotos 

Mit Wahrhaftigkeit des Journalismus 
ist Offenlegung und Bewusstmachung 
von Beeinträchtigungen von  
Wahrheit gemeint. 
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kenntlich, gibt bei Umfrageergebnissen Auftraggeber, Zeit-
punkt, Methode und Repräsentativität der Studie an, beach-
tet sorgfältig Regeln der Redewiedergabe (Konjunktiv 1), hält 
nicht mit eigener Kommunikator-Subjektivität hinter dem 
Berg, die die Auswahl des (nicht) Mitgeteilten prägt, sei es die 
des journalistischen Individuums oder die seines Mediums, 
usw. Zur Wahrhaftigkeit gehört auch das rasche und regelmä-
ßige Richtigstellen von Fehlern (Korrekturspalten). Unrichtig-
keiten z. B. bei der Wiedergabe von Namen oder Daten sind 
angesichts des Aktualitätsgebots im journalistischen Alltag 
nahezu unvermeidlich. Im internationalen Vergleich fällt auf, 
dass in deutschen Medien eine Kultur der Richtigstellung kaum  
entwickelt ist.

Das emphatische Ziel wahrer Berichterstattung, das trotz 
seiner prinzipiellen Unerreichbarkeit als professionelle Aufgabe 
für den Journalistenberuf konstitutiv ist, wird in der journa-
listischen Arbeit durch das pragmatische Prinzip der Wahr-
haftigkeit zur Geltung gebracht. Dieses Verhältnis zwischen 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit drückt z. B. die Ziffer 1 der „Publi-
zistischen Grundsätze“ des Deutschen Presserats aus: „Die Ach-
tung vor der Wahrheit [...] und die wahrhaftige Unterrichtung 
der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse“ (Deutscher  
Presserat 2015).
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